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Hinweise zu diesem Leitfaden 

Zur besseren Übersicht weisen folgende Symbole auf wichtige Informationen hin: 

 
Achtung: Hinweise, die unbedingt beachtet werden müssen. 

 
Hier erhalten Sie Hilfe von uns! 

 
Bitte unbedingt vermeiden! 

 

Ansprechpartner 

Als Betreuer vor Ort stehen Ihnen die Kollegen 

Herr Passon und Frau Hauer 

im Einwohnermeldeamt im Rathaus für Rückfragen zur Verfügung. 

Alle Briefwahlvorstände sind im Rathaus untergebracht. 

Die Wahlleitung ist Rathaus unter folgenden Rufnummern erreichbar: 

040 – 535 95 447 

040 – 535 95 582 

 

Erfrischungsgeld 

Für Ihre Tätigkeit als Mitglied in einem Briefwahlvorstand erhalten Sie ein Erfri-

schungsgeld in Höhe von mindestens 50,00 Euro bis zu 80,00 €, welches Ihnen am 

Ende von der Vorsteherin oder Vorsteher vor Ort ausgezahlt wird. Die Höhe des Er-

frischungsgeldes richtet sich nach der ausgeübten Tätigkeit. 

  



Seite 5 von 30 
des Leitfadens der Stadt Norderstedt für Briefwahlvorstände 

Zusammentreffen des Briefwahlvorstandes 

Vollständigkeit des Wahlvorstandes 

Stellen Sie bitte fest, ob alle Mitglieder des Briefwahlvorstandes pünktlich um 

14:00 Uhr eingetroffen sind. Sollten Mitglieder nicht erscheinen, wenden Sie sich 

bitte direkt an Ihren Ansprechpartner vor Ort. 

 

Fehlen Mitglieder des Briefwahlvorstandes? Rufen Sie uns an:  

Herr Passon 040 – 535 95 447 oder Frau Hauer 040 – 535 95 582 

 

Die/der Briefwahlvorsteher/in weist die Mitglieder des Briefwahlvorstandes auf ihre 

Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegen-

heit über die ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angele-

genheiten hin. 

Der Wahlschein 

Der Wahlschein ist ein urkundlicher Nachweis über das Wahlrecht. Wahlscheine wer-

den auf Antrag ausgestellt und in der Regel für die Briefwahl genutzt. An Ihrem Ar-

beitsplatz finden Sie die für Ihren Briefwahlbezirk eingegangenen Wahlbriefe vor. 

Es ist zulässig, dass am Wahltag bis 18:00 Uhr noch weitere Wahlbriefe abgegeben 

werden. Dies werden Ihnen dann vom Betreuungsteam auch noch nach 18:00 Uhr 

überbracht. 

Für ungültig erklärte Wahlscheine 

Wurden Wahlscheine in Ihrem Briefwahlbezirk für ungültig erklärt, erhalten sie eine 

Liste mit betroffenen Wahlscheinnummern (Negativverzeichnis). Die mit den aufge-

führten Wahlscheinnummern aufgefundenen Wahlbriefe sind auszusondern und zu-

rückzuweisen. 
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Muster eines Wahlscheines 
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Vorbereitung der Zählung 

Zulassung der Wahlbriefe (14:00 Uhr bis 18:00 Uhr) 

1. Zunächst ermittelt der Briefwahlvorstand, wie viele Wahlbriefe an ihn übergeben 

worden sind und trägt die Anzahl unter Abschnitt 2.3 in die Briefwahlniederschrift 

ein. Er überprüft, ob Wahlscheine aus dem Verzeichnis der für ungültig erklärten 

Wahlscheine (Negativverzeichnis) enthalten sind und sondert diese aus. Diese 

Briefe vorzulegen. Sollten Wahlscheine doppelt vorhanden sein, sind diese eben-

falls auszusondern. 

Sollten Sie irrtümlich Wahlbriefe erhalten haben, die für einen anderen Briefwahl-

bezirk bestimmt sind oder nicht von der Stadt Norderstedt ausgegeben wurden, 

geben Sie diese Wahlbriefe bitte beim Betreuungsteam bei Ihnen vor Ort ab. 

2. Die Wahlbriefe (rote Umschläge) sind von den Beisitzern/innen zu öffnen, Wahl-

scheine und blauer Stimmzettelumschlag zu entnehmen und der/dem Briefwahl-

vorsteher/in zur Prüfung zu übergeben. Fehlt lediglich das Siegel auf dem Wahl-

schein ist telefonisch in der Wahlzentrale, gesammelt ab 16 Uhr, darauf aufmerk-

sam zu machen. Sollten beim Öffnen anderweitige Auffälligkeiten bemerkt werden, 

ist die/der Briefwahlvorsteher/in darauf hinzuweisen und die Anzahl der beanstan-

deten Wahlbriefe unter Abschnitt 2.5.2 einzutragen. Über diese gesonderten 

Briefumschläge hat der Briefwahlvorstand zu einem späteren Zeitpunkt einen Be-

schluss zu fassen. 

3. Die/der Briefwahlvorsteher/in überprüft sowohl Wahlschein als auch blauen 

Stimmzettelumschlag anhand der in der Niederschrift unter Abschnitt 2.5.3 aufge-

führten Kriterien. Ist der Wahlschein nicht zu beanstanden, wird der Stimmzettel-

umschlag in die Wahlurne geworfen. Sollten bei einzelnen Wahlbriefen Beanstan-

dungen festgestellt werden, sind diese Wahlbriefe zunächst auszusondern. Im An-

schluss ist vom gesamten Briefwahlvorstand darüber zu entscheiden, ob diese 

Wahlbriefe zugelassen werden oder zurückzuweisen sind. 

4. Es besteht die Möglichkeit, dass noch weitere Wahlbriefe überbracht werden. 

Diese sind unter Abschnitt 2.4 der Briefwahlniederschrift einzutragen. Danach ist 

mit den Wahlbriefen so wie oben beschrieben zu verfahren. 

5. Nach Abschluss der Prüfarbeiten können die gültigen Wahlscheine gezählt wer-

den. Das Ergebnis ist nach 18:00 Uhr unter Abschnitt 3.2.1 in der Niederschrift 

einzutragen. 

 

Die Einsender/innen zurückgewiesener Wahlbriefe werde nicht 
als Wähler/innen gezählt. Ihre Stimmen gelten als nicht abgege-
ben. 
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Ermittlung des Briefwahlergebnisses 

Zählung der Briefwähler/innen (ab 18:00 Uhr) 

Die Stimmzettelumschläge werden aus der Urne genommen und von allen Mitgliedern 

des Briefwahlvorstandes gezählt. Die/der Schriftführer/in trägt die Anzahl der Um-

schläge unter Abschnitt 3.2.4 ein. Diese Zahl muss mit der Zahl in Abschnitt 3.2.1 

verglichen werden und sollte übereinstimmen. 

Sollte die Zahl nicht übereinstimmen bitte die Zählung noch einmal wiederholen. Ergibt 

sich weiterhin keine Übereinstimmung, gilt die Zahl der Stimmzettelumschläge als Zahl 

der Briefwähler/innen. Mögliche Abweichungen sind in der Briefwahlniederschrift ein-

zutragen. 

Öffnen und Sortieren der Stimmzettelumschläge 

Die Stimmzettel werden wie folgt sortiert: 

Stapel A Erst- und Zweitstimme identisch 

= Stimmen für denselben Wahlvorschlag (Kandidaten und Partei) 

sind zweifelsfrei (eindeutig) gültig.  

Innerhalb dieses Stapels erfolgt die Sortierung getrennt nach Kandi-

daten! 

Stapel B Erst- und Zweitstimme nicht gleich 

a) Erst- und Zweitstimme sind unterschiedlich,  

aber zweifelsfrei gültig 

b) Erststimme ist zweifelsfrei gültig,  

Zweitstimme wurde nicht abgegeben (also ungültig) 

c) Erststimme wurde nicht abgegeben (also ungültig),  

Zweitstimme ist zweifelsfrei gültig 

Stapel C Erst- und Zweitstimme ungültig 

= ungekennzeichnete, leere Stimmzettel oder leer abgegebene 

Stimmzettelumschläge 
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Stapel D Beschlussfälle 

= Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben (über diese muss der 

Briefwahlvorstand am Ende getrennt über die Gültigkeit oder Ungül-

tigkeit der Erst- und Zweitstimme beschließen) 

 
Alle Stimmzettel müssen dem korrekten Stapel zugeordnet werden!  

 

Auszählung der Stimmen 

Stapel A „Erst- und Zweitstimme identisch“ 

Die Stimmzettel müssen in der Reihenfolge der Kandidaten sortiert werden. Die Ein-

tragung der gültigen Stimmen erfolgt unter Zwischensumme 1 (ZS I) sowohl bei den 

Bewerbern (D1, D2, usw.) als auch bei den Parteien (F1, F2, usw.). 

Stapel C „Erst- und Zweitstimme ungültig“ 

Die Anzahl der komplett ungekennzeichneten Stimmzettel wird als ungültige Stim-

men bei Zwischensumme 1 (ZS I) (Zeile C und E) eingetragen. 

Stapel B „Erst- und Zweitstimme nicht gleich“ 

Die Stimmzettel werden zunächst nach Zweitstimme (Landesliste) sortiert und ge-

zählt. Nichtabgegebene Zweitstimme gelten als ungültige Stimmen und sind in 

Zeile E unter Zwischensumme 2 (ZS II) einzutragen. Die Ergebnisse der gültigen 

Stimmen werden in den Zeilen F1, F2, usw. der Spalte Zwischensumme 2 (ZS II) ein-

getragen. 

Jetzt werden die Stimmzettel neu sortiert, diesmal nach Erststimmen und gezählt. 

Nicht abgegebene Erststimmen gelten als ungültige Stimmen und sind in Zeile C der 

Spalte Zwischensumme 2 (ZSII) einzutragen. Die Ergebnisse der gültigen Stimmen 

werden in den Zeilen D1, D2, usw. der Spalte Zwischensumme 2 (ZS II) bei den Erst-

stimmen eingetragen. 

Stapel D „Beschlussfälle“ 

Der Briefwahlvorstand prüft jeden einzelnen Stimmzettel des Stapels D, entscheidet 

gemeinsam über die Gültigkeit eines Stimmzettels und vermerkt seine Entscheidung 

auf der Rückseite des Stimmzettels sowohl für die Erst- und die Zweitstimme. Die 

Stimmzettel sind mit einer laufenden Nummer zu versehen und der Niederschrift bei-

zulegen. 
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Die Ergebnisse der Entscheidung werden in der Spalte Zwischensumme 3 (ZS III) 

eingetragen: 

ungültige und gültige Listenstimmen bei E bzw. F1, F2, usw.; 

ungültige und gültige Direktstimmen bei C bzw. D1, D2, usw. 

 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die/der Wahlvorsteher/in! 

 

Danach erfolgt die Ermittlung des Gesamtergebnisses durch Zusammenzählen der 

Zwischensummen und das Eintragen in die Niederschrift. 

Alle Mitglieder des Briefwahlvorstandes müssen die Niederschrift unterschreiben.  

Im Anschluss an die Feststellung gibt die/der Briefwahlvorsteher/in das Wahlergebnis 

mündlich bekannt und übermittelt die Schnellmeldung mit dem beigefügten Vordruck 

unverzüglich an das Team des Wahlamtes vor Ort. 

Rückgabe der Wahlunterlagen 

Die Briefwahlniederschriften sind unter fortlaufender Nummerierung beizufügen: 

 die durch Beschluss zurückgewiesenen Wahlbriefe (Nr. 2.5.3 der Briefwahlnie-

derschrift), 

 die Wahlscheine, über die der Briefwahlvorstand beschlossen hat, ohne dass 

die Wahlbriefe zurückgewiesen wurden (Nr. 2.5.4 der Briefwahlniederschrift) 

sowie 

 die Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, über die der Briefwahlvorstand 

besonders beschlossen hat (Nr. 3.4 d) der Briefwahlniederschrift. 

 Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt Inhalt mit einem Vermerk über 

den Zurückweisungsgrund zu versehen, wieder zu verschließen und fortlau-

fend nummeriert der Briefwahlniederschrift als Anlage beizufügen. 

 Die übrigen Anlagen sind in die Briefwahlniederschrift zu legen!  

Eine Verpackung und Versiegelung ist hierbei nicht erforderlich. 

 Die Briefwahlniederschriften füllen Sie bitte sauber und vollständig aus. Bei 

notwendig werdenden Änderungen – insbesondere beim Wahlergebnis – ist 

die zu berichtigende Zahl zu streichen und das gültige Ergebnis darüber oder 

daneben einzutragen. Die Änderung ist von der Schriftführerin/von dem 

Schriftführer durch Namenszeichen zu bestätigen. 
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Nach Abschluss des Briefwahlgeschäftes werden die Wahlunterlagen in folgender 

Weise verpackt und dem Team des Wahlamtes im Einwohnermeldeamt im Rathaus 

übergeben: 

Nach Abschluss des Wahlgeschäftes werden die Wahlunterlagen in folgender Weise 

verpackt: 

 Ein Versandtaschen/Umschläge werden mit den Stimmzetteln, die nach den 

für die Wahlkreisbewerber/innen abgegebenen Stimmen geordnet und gebün-

delt sind gepackt und mit dem Verpackungsaufkleber versehen. 

Sollten mehrere Umschläge für einen Wahlkreisbewerber/innen benötigt wer-

den, werden diese mit dem Paketklebeband zusammengeklebt und mit einem 

Verpackungsaufkleber versehen. 

 
Verpackungsaufkleber 

Die folgenden Stimmzettel werden ebenfalls wie zuvor beschrieben verpackt: 

 ein oder mehrere Umschläge mit den Stimmzetteln, auf denen nur die Zweit-

stimme abgegeben worden war, 

 ein oder mehrere Umschläge mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln so-

wie 

 ein oder mehrere Umschläge mit den eingenommenen Wahlscheinen. 
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Die Pakete unter den vorgenannten Aufzäh-

lungspunkten sind zu versiegeln, mit der Be-

zeichnung Stadt Norderstedt, der Nummer 

des Wahlbezirks und einer Inhaltsangabe zu 

versehen!  

 

 
 

In die Wahlurne sind alle übrigen Wahlunterlagen zu legen. Die Wahlurne verbleibt 

im Sitzungssaal und wird dort später von den Mitarbeitern des Wahlamtes abgeholt. 

Bitte räumen Sie Ihren Arbeitsbereich im Anschluss gemeinsam auf und hinterlassen 

Sie ihn so, wie Sie ihn vorgefunden haben. 

 

 

Das Team des Wahlamtes wünscht Ihnen einen schönen und interessanten Wahltag 

und bedankt sich ganz herzlich für Ihre Mithilfe. 

Wir sind jederzeit für Rückfragen für Sie da! 

Sprechen Sie vor Ort die Kollegen Herrn Passon und Frau Hauer und ihr Team an 

oder rufen Sie uns unter den folgenden Telefonnummern an. 

Herr Passon 040 – 535 95 447 

Frau Hauer 040 – 535 95 582 
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Anlage 1 Beispiele gültiger und ungültiger Stimmen 

Die nachstehenden Beispiele, die sich auf anerkannte Auslegungsregeln und auf 

Entscheidungen im Wahlprüfungsverfahren stützen, sollen den Wahlvorständen An-

halt bei den von Ihnen zu treffenden Entscheidungen geben. Die Zusammenstellung 

ist nicht erschöpfend. 

Bei der Prüfung der Gültigkeit der Stimmen kommt es entscheidend darauf an, ob der 

Wille der Wählerin/des Wählers eindeutig zu erkennen und ob das Wahlgeheimnis 

gewahrt ist. Dabei soll nicht kleinlich vorgegangen werden. In der Regel ist davon 

auszugehen, dass die Wählerin/der Wähler eine gültige Stimme abgeben wollte. 

A. Mängel im Umschlag (nur bei der Briefwahl) 

Ungültig sind Erst- und Zweitstimmen, wenn 

a. der Stimmzettel nicht in einem amtlichen Wahlumschlag abgegeben worden 

ist, 

b. der blaue Stimmzettelumschlag mit einem das Wahlgeheimnis verletzenden 

Kennzeichen versehen ist, das auf die Wählerin/den Wähler oder einen enge-

ren Kreis von Wählerinnen/Wählern hinweist. 

Gültig sind Erst- und Zweitstimmen, wenn der Stimmzettelumschlag Fehler im Pa-

pier enthält oder leicht beschädigt oder eingeknickt oder leicht zerknittert ist. 

B. Mängel in der äußeren Beschaffenheit des Stimmzettels 

Ungültig sind Erst- und Zweitstimme, wenn der Stimmzettel 

1. als nichtamtlich erkennbar ist, also etwa einem Wahlplakat entnommen oder 

der Wählerin/der Wähler von einer Partei ins Haus gesandt wurde, 

2. zwar gekennzeichnet, aber völlig durchgestrichen oder durchgerissen ist, 

3. nur aus einem Teilstück des amtlichen Stimmzettels besteht, auch wenn das 

Teilstück eine Kennzeichnung enthält, 

4. für einen anderen Wahlkreis eines anderen Landes bestimmt ist;  

dagegen ist nur die Erststimme ungültig, wenn der Stimmzettel für einen ande-

ren Wahlkreis in Deutschland gilt. 

5. für eine andere Wahl bestimmt ist oder von einer früheren Bundestagswahl 

herrührt. 
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Gültig sind Erst- und Zweitstimme, wenn der Stimmzettel 

1. schlecht bedruckt oder schlecht abgetrennt oder sonst leicht beschädigt oder 

mit technischen Herstellungsfehlern oder mit Fehlern im Papier behaftet ist, 

2. leicht eingerissen oder eine Ecke von ihm abgerissen ist, 

3. bei der Briefwahl beim Herausnehmen aus dem Wahlumschlag oder sonst 

beim Zählgeschäft zerrissen oder zerschnitten worden ist; das ist im Besonde-

ren zu beachten, wenn Scheren oder Brieföffner zum Öffnen der (zugeklebten) 

Wahlumschläge verwendet worden sind. 

C. Mängel in der Kennzeichnung 

Ungültig sind die Erst- oder die Zweitstimme oder ggf. beide Stimmen, wenn auf 

dem linken oder auf dem rechten Teil oder auf beiden Teilen des Stimmzettels 

1. keine Kennzeichen angebracht worden ist, 

2. ein Fragezeichen angebracht worden ist, 

3. die Rückseite gekennzeichnet ist, 

4. mehrere Kennzeichnungen angebracht und nicht alle bis auf eine Kennzeich-

nung zweifelsfrei getilgt sind oder nicht bei einer vermerkt ist: „gilt“ oder der-

gleichen, 

5. der Name der Bewerberin/des Bewerbers oder die Namen einzelner oder aller 

Bewerber/innen offensichtlich bewusst durchgestrichen und/oder zusätzlich 

Namen angebracht sind, die zugehörigen Kreise aber gekennzeichnet sind, 

6. ein Kreuz angebracht ist, das (nicht nur geringfügig über ein Feld hinausra-

gend) sich über mehrere Kreise oder Felder erstreckt, auch wenn der Schnitt-

punkt des Kreuzers in einem Feld oder Kreis liegt, 

7. ein/e Wahlkreisbewerber/in oder eine Landesliste angekreuzt, andere ange-

strichen worden sind (das Kreuz hat keinen Vorrang!), 

8. mehrere Kreise oder Felder durchgestrichen, aber mehr als ein Kreis oder 

mehr als ein Feld nicht durchgestrichen sind, mag auch ein Kreis oder Feld 

gekennzeichnet sein,  

9. nur ein Feld oder Kreis nicht gekennzeichnet ist, aber alle anderen teils durch 

Kreuze, teils durch Striche gekennzeichnet sind, 

10. ein/e Bewerber/in oder eine Landesliste durch einen Riss in den Kreis oder 

durch Beschädigung mit einem scharfen Gegenstand, wenn auch im Kreis, 

gekennzeichnet ist. 
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Gültig ist die Erst- oder Zweitstimme, wenn auf dem linken oder rechten Teil des 

Stimmzettels 

1. die Kennzeichnung durch Nachziehen des Kreises oder durch dessen Ausma-

len oder durch Umranden des Feldes vorgenommen ist, 

2. das Kennzeichnen neben dem Kreis aber so angebracht ist, dass über die Zu-

rechnung kein Zweifel besteht, 

3. neben der eindeutigen Kennzeichnung der Name oder die Parteibezeichnung 

der/des gekennzeichneten Bewerberin/Bewerbers oder die Bezeichnung der 

gekennzeichneten Landesliste vermerkt ist, 

4. als Kennzeichnung der Name oder die Parteibezeichnung der Bewerberin/des 

Bewerbers oder die Bezeichnung der Landesliste in einem vorgesehenen 

Kreis eingetragen ist, 

5. die Parteibezeichnung oder das Kennwort einer Bewerberin/eines Bewerbers 

oder einer Landesliste angekreuzt oder angestrichen oder umrandet ist, 

6. die Kennzeichnung außerhalb des Kreises, aber innerhalb des Feldes einer 

Bewerberin/eines Bewerbers oder einer Landesliste eindeutig erfolgt ist, 

7. in einem freien Feld oder an einer freien Stelle der Name einer Bewerberin/ei-

nes Bewerbers vermerkt, dieser Eintrag durch Strich oder Pfeil mit dem Na-

men der/des Bewerberin/Bewerbers, ihrem/seinem Feld oder ihrem/seinem 

Kreis oder ihrer/seiner Parteibezeichnung verbunden ist, 

8. der Stimmzettel bei der Tilgung einer Kennzeichnung verletzt oder sonst leicht 

beschädigt worden ist, 

9. alle Namen der Bewerber/innen oder alle Landeslistenbezeichnungen oder 

alle Kreise oder Felder mit einer Ausnahme durchgestrichen sind, auch wenn 

nicht noch eine besondere Kennzeichnung des/der nicht durchgestrichenen 

vorgenommen ist*, 

10. sich die mit Tinte oder dergleichen vorgenommenen Kennzeichnung beim Zu-

sammenfaltung an anderer Stelle abgedruckt hat. 

*Abweichende Auffassung: OVG Thüringen (DÖV 2007,978) und VG Saarlouis, Urteil vom 

11.12.2015; Az. 3 K 2034/14 wegen Mehrdeutigkeit ungültig. 
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D. Verletzung des Wahlgeheimnisses 

Ungültig sind Erst- und Zweitstimme, wenn 

1. dem Stimmzettel ein Stück Papier oder ein sonstiger Gegenstand, wodurch 

auf die Wählerin/den Wähler oder einen engeren Kreis von Wählerinnen und 

Wähler hingewiesen wird, oder gar die Wahlbenachrichtigung der Wähle-

rin/des Wählers beigefügt ist, 

2. der Name der Wählerin/des Wählers auf dem Stimmzettel steht. 

Gültig sind Erst- und Zweitstimme, wenn dem Stimmzettel ein Stück Papier beigefügt 

ist, das weder auf die Wählerin/den Wähler noch auf einen engeren Kreis von Wähle-

rinnen/Wählern hinweist und das auch nicht als Vorbehalt oder unzulässiger Zusatz 

anzusehen ist. 
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Anlage 2: Muster der Wahlniederschrift 

Die Wahlniederschrift muss vollständig ausgefüllt werden. 
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Anlage 3: Muster der Schnellmeldung 
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